
DEUTSCHER BUNDESTAG
17. Wahlperiode

Ausschuss für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung

Berlin, den 29.03.2011

Tel.: 30509 (Sitzungssaal)
Fax: 36517 (Sitzungssaal)
Tel.: 227-33011 (Sekretariat)
Fax: 227-36008 (Sekretariat)

Mitteilung

Die 33. Sitzung
des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

findet statt am:
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T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Anhörung zum Thema:

"Schuldenproblematik und internationales Insolvenzverfahren"

Sachverständige

Henrik Harboe Deputy Director General and Head of the Multila-
teral Bank And Finance Section, Ministry of For-
eign Affairs, Oslo, Norway

Gail Hurley UNDP
Policy Specialist: Development Finance & Inclusive
Globalisation

Jürgen Kaiser Politischer Koordinator
erlassjahr.de

Prof. Dr. Christoph Paulus Dekan der Juristischen Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin
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1. Anlass für die Anhörung

Entschuldungsinitiativen und Wirtschaftswachstum führten seit den 90er Jahren dazu,
dass in vielen – nicht jedoch in allen – Staaten der Schuldenstand den kritischen Bereich
verließ. Die Finanzkrise hat diese positive Entwicklung zum Teil wieder zunichte ge-
macht: Das Wirtschaftswachstum ging ebenso zurück wie die Export- und Staatsein-
nahmen. Hierauf wurde oft mit Konjunkturprogrammen reagiert, die zwar die Wirtschaft
wieder ankurbelten aber die Staatshaushalte belasteten.

Eine neue Schuldenkrise kann unter diesen Umständen nicht ausgeschlossen werden.
In der Euro-Zone, die bisher nicht im Zentrum der internationalen Verschuldungsdebatte
stand, ist die Schuldenkrise bereits Realität. Es wird immer deutlicher, dass es eines
geregelten Verfahrens bedarf, um mit diesen Situationen umzugehen und ein weiteres
Drehen der Schuldenspirale zu verhindern. Die internationale Gemeinschaft sollte die
bestehenden Instrumente zur Verhinderung von und zum Umgang mit Schuldenkrisen
überprüfen und weiterentwickeln.

Die Forderung nach einem internationalen Insolvenzverfahren wird in der entwicklungs-
poltischen Szene seit Jahren erhoben. Auch der Koalitionsvertrag der Bundesregierung
spricht sich für eine internationale Insolvenzordnung aus: „Wir setzen uns zudem für die
Implementierung einer internationalen Insolvenzordnung ein“ (S. 130 des Koalitionsver-
trages).

Ausgehend von der Schuldenkrise in Griechenland hat die Diskussion über die Schaf-
fung eines Insolvenzverfahrens für überschuldete Euro-Länder an Fahrt gewonnen. Die-
se Dynamik sollte nicht dazu führen, dass ein auf die Euro-Zone beschränktes Insol-
venzverfahren geschaffen wird. Vielmehr sollte dieses "Window of Opportunity" genutzt
werden, um ein internationales Insolvenzverfahren auf der internationalen Ebene, vor
allem im Rahmen der G20, voranzutreiben.

Ziel der Anhörung ist es zum einen, die aktuelle Schuldenstandentwicklung zu beleuch-
ten und zu eruieren, inwieweit die vorhandenen Instrumente ausreichen, um neu entste-
henden Verschuldungsproblemen entgegenzutreten. Zum anderen ist es Ziel der Anhö-
rung, darüber zu diskutieren, inwieweit ein internationales Insolvenzverfahren ein adä-
quates Instrument für den Umgang mit Verschuldungskrisen in Entwicklungs- und In-
dustrieländern sein kann, und inwiefern die Debatte auf der europäischen Ebene mit der
entwicklungspolitischen Forderung nach einem internationalen Insolvenzverfahren ver-
bunden werden kann.

2. Durchführung und Ablauf

Die Anhörung teilt sich in zwei inhaltliche Blöcke, wobei der erste Block 1/3 und der
zweite Block 2/3 der Zeit in Anspruch nehmen. Zum ersten Block „Schuldenstandent-
wicklung und Stand Entschuldungsinitiativen“ werden zwei Sachverständige gehört, zum
zweiten Block „Internationales Insolvenzverfahren“ zwei Sachverständige.

Das BMZ wird um eine mit dem BMF abgestimmte schriftliche Stellungnahme gebeten.
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3. Schwerpunkte der Anhörung

a. Schuldenstandentwicklung und Stand Entschuldungsinitiativen

Fragen:

 Wie hat sich der Schuldenstand der Entwicklungs- und Schwellenländer im Zuge
der Finanzkrise entwickelt, insbesondere in den Staaten, die bereits entschuldet
wurden?

 Wo drohen neue Schuldenkrisen?

 Sind die existierenden Entschuldungsinitiativen (Heavily Indebted Poor Countries-
Initiative (HIPC) und Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)) weiterhin effektive
Instrumente?

 Was bedeutet das Auftreten neuer Geber für die Verschuldungsproblematik?

b. Internationales Insolvenzverfahren

Fragen:

 Wie weit hat die Bundesregierung das im Koalitionsvertrag festgeschriebene Vor-
haben eines internationalen Insolvenzverfahrens bisher vorangetrieben?

 Bietet die Debatte auf der europäischen Ebene die Chance, zu einem internatio-
nalen Insolvenzverfahren zu gelangen?

 Welche Rolle spielen hierbei die Ergebnisse des Europäischen Rats im März?

Dagmar Wöhrl, MdB
Vorsitzende

Die aktuelle Tagesordnung kann vor Beginn der Sitzungswoche abgerufen werden

im INTRANET unter Ausschüsse

im INTERNET unter www.bundestag.de (Ausschüsse)


